
























































































































































































Amtsblatt des LK EL Nr. 24/2021 vom 29.10.2021 

 

  
 
 
 

 Inhalt Seite 
 
A. Bekanntmachungen des  
 Landkreises Emsland 
 
406 Sitzung des Kreistages 367 
 
407 Bekanntmachung des end- 368 
 gültigen Wahlergebnisses  
 der Kreiswahl am 12. Sep- 
 tember 2021 im Landkreis  
 Emsland 
 
408 Bekanntmachung; Sitzüber- 371 
 gänge im Kreistag des Land- 
 kreises Emsland 
 
409 Bekanntmachung des end- 371 
 gültigen Wahlergebnisses  
 zur Bundestagswahl am  
 26.September 2021 im  
 Wahlkreis 031 Mittelems 

 
B. Bekanntmachungen der 
 Städte, Gemeinden und  
 Samtgemeinden 
 
410 Bekanntmachung; Bauleitpla- 372 
 nung der Gemeinde Börger;  
 Bebauungsplan Nr. 30 „Am  
 Töppen“ der Gemeinde Bör- 
 ger mit örtlichen Bauvorschrif- 
 ten; Bebauungsplan der Innen- 
 entwicklung im beschleunigten  
 Verfahren gemäß § 13b Bau- 
 gesetzbuch (BauBG); Inkraft- 
 treten des Bebauungsplanes;  
 Bekanntmachung gemäß § 10  
 BauGB 
 
411 Bekanntmachung; Bauleitpla- 372 
 nung der Gemeinde Börger;  
 Bebauungsplan Nr. 28 „Müh- 
 lenberg, III. Erweiterung“ der  
 Gemeinde Börger mit örtlichen  
 Bauvorschriften; Bebauungs- 
 plan der Innenentwicklung im  
 beschleunigten Verfahren ge- 
 mäß § 13a Baugesetzbuch  
 (BauBG); Inkrafttreten des  
 Bebauungsplanes; Bekannt- 
 machung gemäß § 10 BauGB 
 
412 Satzung über die Entschädi- 373 
 gung der Mitglieder des Rates  
 und der nicht dem Rat ange- 
 hörenden Ausschussmitglie- 
 der sowie der ehrenamtlich  
 tätigen Personen in der Ge- 
 meinde Geeste 

 
 
 
 

 
 

 Inhalt Seite 
 
413 Amtliche Bekanntmachung  374 
 der Stadt Haren (Ems); Be- 
 bauungsplan Nr. 04-31 „Ge- 
 flügelhaltung im Bereich Em- 
 meln – Wesuwe“; Ausschluss  
 von Geflügelhaltungsanlagen 
 
414 Bauleitplanung der Gemeinde  375 
 Herzlake, Bebauungsplan  
 Nr. 50 „Cuperei, 1. Erweite- 
 rung“, 1. Änderung 
 
415 Bekanntmachung von Bebau- 375 
 ungsplänen der Stadt Lingen  
 (Ems); Bebauungsplan Nr. 130,  
 Änderung Nr. 2 mit örtlichen  
 Bauvorschriften; Baugebiet:  
 „Am Windmühlenberg“ 
 
416 Bekanntmachung der Stadt  376 
 Papenburg; Bauleitplanung  
 der Stadt Papenburg; Vorha- 
 benbezogener Bebauungs- 
 plan Nr. 57 „Neubau Ems- 
 Center“  
 
417 Bekanntmachung der Stadt  377 
 Papenburg; Satzung der  
 Stadt Papenburg zur Aus- 
 übung eines besonderen  
 Vorkaufsrechtes gemäß  
 § 25 Abs. 1 Nr. 2 Bauge- 
 setzbuch 
 
418 Bekanntmachung der Stadt  378 
 Papenburg; Bauleitplanung  
 der Stadt Papenburg; Vorha- 
 benbezogener Bebauungs- 
 plan Nr. 38 „Nahversorgungs- 
 zentrum an der Kapitän-Vene- 
 ma-Straße“ 
 
419 Bekanntmachung der Stadt  378 
 Papenburg; Bauleitplanung  
 der Stadt Papenburg; 109. Än- 
 derung des Flächennutzungs- 
 planes (Nahversorgungszen- 
 trum an der Kapitän-Venema- 
 Straße) 
 
420 Satzung zur Änderung der  379 
 Satzung über die Erhebung  
 von Abgaben für die Abwas- 
 serbeseitigung (Schmutz- 
 wasser) der Samtgemeinde  
 Sögel (Abwasserbeseiti- 
 gungsabgabensatzung)  
 vom 24.09.2015 
 
 
 
  

 

 
 
 

����  �������	�
��
�
����
��������������   ��� ����



 
 
 
 

 
Amtsblatt des LK EL Nr. 24/2021 vom 29.10.2021 

372

B. Bekanntmachungen der Städte, Ge-
meinden und Samtgemeinden 

 
410 Bekanntmachung; Bauleitplanung der Ge-

meinde Börger; Bebauungsplan Nr. 30 „Am 
Töppen“ der Gemeinde Börger mit örtlichen 
Bauvorschriften; Bebauungsplan der In-
nenentwicklung im beschleunigten Verfah-
ren gemäß § 13b Baugesetzbuch (BauBG); 
Inkrafttreten des Bebauungsplanes; Be-
kanntmachung gemäß § 10 BauGB 

 
Der Rat der Gemeinde Börger hat in seiner Sitzung am 
16.06.2021 den Bebauungsplan Nr. 30 „Am Töppen“ als Satzung 
gemäß § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) und die Begründung 
beschlossen. 
 
Der Bebauungsplan wurde als Bebauungsplan der Innenentwick-
lung im beschleunigten Verfahren gemäß § 13b BauGB ohne 
Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB auf-
gestellt. 
 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 30 „Am 
Töppen“ mit örtlichen Bauvorschriften ist im nachstehenden Über-
sichtsplan schwarz umrandet dargestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Bebauungsplan Nr. 30 liegt mit Begründung und den darin 
aufgenommenen örtlichen Bauvorschriften bei der Gemeinde Bör-
ger, Alter Schulhof 1, 26904 Börger, während der Dienststunden 
öffentlich aus und kann dort eingesehen werden.  
 
Weiterhin können diese Unterlagen auch im Internet unter  
der Adresse „www.soegel.de/samtgemeinde/bauleitplanung/be-
bauungsplaene“ eingesehen sowie zusätzlich über das zentrale 
Internetportal des Landes Niedersachsen „https://uvp.niedersach-
sen.de“ abgerufen werden. 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan Nr. 30 „Am 
Töppen“ nebst örtlichen Bauvorschriften gemäß § 10 Abs. 3 
BauGB in Kraft. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 BauGB über die Geltendma-
chung etwaiger Entschädigungsansprüche nach den §§ 39 bis 42 
BauGB und des § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen von Ent-
schädigungsansprüchen bei nicht fristgemäßer Geltendmachung 
wird hingewiesen. 

Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird außerdem darauf hingewiesen, 
dass eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verlet-
zung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 
eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes 
und des Flächennutzungsplanes und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 
beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges unbeachtlich wer-
den, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dem Veröffent- 
lichungsdatum dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der 
Gemeinde Börger unter Darlegung des die Verletzung begründen-
den Sachverhalts geltend gemacht worden sind.  
 
 Börger, 20.10.2021 
 
GEMEINDE BÖRGER 
Der Gemeindedirektor 
 

-------------------------------------------------- 
 
 
411 Bekanntmachung; Bauleitplanung der Ge-

meinde Börger; Bebauungsplan Nr. 28 
„Mühlenberg, III. Erweiterung“ der Ge-
meinde Börger mit örtlichen Bauvorschrif-
ten; Bebauungsplan der Innenentwicklung 
im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a 
Baugesetzbuch (BauBG); Inkrafttreten des 
Bebauungsplanes; Bekanntmachung ge-
mäß § 10 BauGB 

 
Der Rat der Gemeinde Börger hat aufgrund des § 58 Niedersäch-
sisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) den Bebau-
ungsplan Nr. 28 „Mühlenberg, III. Erweiterung“, im Umlaufverfah-
ren gemäß § 182 NKomVG als Satzung sowie die Begründung 
beschlossen. Dieser Beschluss wurde gemäß § 182 Abs. 2  
Satz 2 NKomVG am 29.01.2021 veröffentlicht. 
 
Der Bebauungsplan wurde als Bebauungsplan der Innenentwick-
lung im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB ohne 
Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB auf-
gestellt. Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
Nr. 28 „Mühlenberg, III. Erweiterung“, mit örtlichen Bauvorschrif-
ten, ist im nachstehenden Übersichtsplan schwarz umrandet dar-
gestellt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


